
 

 

 

Verteiler 

Nils Tammen 
Schifffahrtspolizeiliche Genehmigungen 
HM1-3 
Harbour Master’s Division / Oberhafenamt 

 
Tel.: +49 40 42847- 2574 
Fax: +49 40 42847- 2588 

 
E-Mail 
Nils.Tammen@hpa.hamburg.de 
www.hamburg-port-authority.de 

Datum 28.05.2026 
AZ: SPV 003.2026 

 
 
 

Schifffahrtspolizeiliche Verfügung Nr. 003.2026 zur 

Veranstaltung „30 Jahre AIDA“ am 07.06.2026 

1. 
 
Gemäß § 13 Hafenverkehrs- und Schifffahrtsgesetz vom 03. Juli 1979 (HmbGVBl. 1979,117) zuletzt 

geändert am 23. April 2019 (HmbGVBl. 108) werden hiermit zur Gewährleistung der Sicherheit und 

Leichtigkeit des Schiffsverkehrs anlässlich der wasserseitigen Veranstaltung „30 Jahre AIDA“ am 

07.06.2026 Sperrungen von bestimmten Verkehrsflächen (im Bereich zwischen Lotsenhöft und 

östlichem Ende Chicagokai) gemäß der Anlage 1_2026_30 Jahre AIDA angeordnet. 

 
2. 

Die sofortige Vollziehung der vorbenannten Ziffer 1 wird im öffentlichen Interesse nach § 80 Abs. 2 

Satz 1 Nr. 4 Verwaltungsvollstreckungsgesetz besonders angeordnet. Dies ist möglich, wenn das 

öffentliche Interesse an der sofortigen Vollziehbarkeit der Verfügung ausnahmsweise das Interesse des 

Betroffenen, von den Wirkungen der Verfügung im Falle eines Widerspruchs oder einer 

Anfechtungsklage verschont zu werden, überwiegt. Die sofortige Vollziehbarkeit liegt im 

überwiegenden öffentlichen Interesse. 
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Die Maßnahmen (Sperrungen) zur Regelung der besonderen Verkehrssituation während maritimer 

Großveranstaltungen dienen der Vermeidung von Kollisionen und Unfällen. Diese Gefahren sind 

potenziell mit hohen Sach- und Umwelt- oder gar Personenschäden verbunden. Das Interesse des 

Betroffenen an einer gegebenenfalls aufschiebenden Wirkung hat demgegenüber ausnahmsweise 

zurückzutreten. 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass zur Durchsetzung dieser Verfügung Zwangsmittel gemäß des 

Hamburgischen Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (z.B. Festsetzung von Zwangsgeld oder 

Ersatzvornahme) angewendet werden können. Die Festsetzung von Zwangsgeld kann auch wiederholt 

erfolgen. 

 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der im 

Briefkopf bezeichneten Dienststelle erhoben werden (§ 70 Verwaltungsgerichtsordnung). 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

 
Nils Tammen 

HPA, Oberhafenamt Hamburg 
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Anlage 1_2026_30 Jahre AIDA 

 
a) Die Sperrungen werden jeweils durch die Wasserschutzpolizei auf UKW-Kanal 74 angekündigt und entsprechend durchgesetzt. 

 
b) Den Anweisungen des Oberhafenamtes und der Wasserschutzpolizei ist Folge zu leisten. 

 

Sperrungen von Verkehrsflächen: 

 

Datum Uhrzeit Veranstaltung Strecke / Bereich Voll- oder Teilsperrung Fahrzeuge 
 

Sonntag, 
07.06.2026 

18:30 - 21:00 Parade 30 Jahre AIDA Lotsenhöft / östliches Ende Pontonanleger 
Altona Fischmarkt bis östliches Ende 
Chicagokai / Veddelhöft (siehe Grafik 2). 

Vollsperrung See- und Binnenschiffe 

 19:45 - 20:00 Parade 30 Jahre AIDA Von Östlichem Ende des Pontonanlegers 
Theater im Hafen / Überseebrücke bis zum 
westlichen Ende Chicagokai / Amerikahöft 
(siehe Grafik 2). 
 

Vollsperrung (mitlaufend) Alle Fahrzeuge 

 20:00 - 20:15 Parade 30 Jahre AIDA 
(Inszenierung) 

Von westlichem Ende der alten 
Schlepperbrücke bis östliches Ende 
Brandenburger Hafen / grünes Einfahrtsfeuer 
nördlicher Reiherstieg 
(siehe Grafik 3). 

Vollsperrung (mitlaufend) Alle Fahrzeuge 
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